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Für das Landesprojekt
„Dritte Orte“ hat die Stadt Ove-
rath ihren Hut in den Ring ge-
worfen und möchte möglichst
viel Landes-Geld für ein neues
Begegnungszentrum an der Vil-
keratherGrundschulenachOve-
rath lenken. Allerdings ist der
Plan in dem rheinisch-bergi-
schen Grenzort nach Oberberg
nicht unumstritten. Jo Brenner,
früher lange Jahre Vorsitzender
des Bürgervereins Vilkerath,
mahnt: „Natürlich werden die
Vereine diesem Vorhaben erst
mal positiv gegenüberstehen,
aber selbst wenn es gelingt, die
Kosten für diesen gewaltigen
Bau zu generieren (70 Prozent
Land, 30 Prozent Stadt?): Wer
sorgtfüreinengeregeltendauer-
haften und wirtschaftlich stabi-
len Unterhalt?“

Hintergrund emsiger Aktivi-
täten rund um Vilkerath ist das
im Februar präsentierte neue
Zehn-Millionen-Förderpro-
gramm„DritteOrte–Häuser für
Kultur und Begegnung im länd-
lichen Raum“,mit demdas Land
neueKonzepte für die„kulturel-
le Infrastruktur in ländlichen
Regionen“ unterstützt.

„Wir wollen, dass die Men-
schen in allen Regionen Nord-
rhein-Westfalens Zugang zu
Kunst, Kultur und kultureller
Bildunghaben.Dabeiwollenwir
das Potenzial und Engagement
im ländlichen Raumweiter stär-

ken. Hier gibt es bereits zahlrei-
che kulturelle Initiativen, die
vor allem von Bürgerinnen und
Bürgern getragen werden“, um-
reißtNRW-Kulturstaatssekretär
KlausKaiserdenZweckderAkti-
on. „Genau da setzt unser neues
Programm an: Mit der Förde-
rung Dritter Orte wollen wir die
Akteure vorOrt vernetzen–und
dazu motivieren, gemeinsam
neueWege zu gehen.“

Der Begriff der „Dritten Orte“
wurde in den 1980er Jahren von
dem amerikanischen Soziolo-
gen Ray Oldenburg geprägt. Ge-
meint sind öffentliche Orte für
Begegnung und Austausch - in
Abgrenzung zum Ersten Ort,
dem Zuhause, und dem Zweiten
Ort, der Arbeit.

Für das Land NRW ist dabei
fast alles möglich: „Eine Biblio-
thek kann ebenso einDritterOrt
sein wie beispielsweise ein sozi-
okulturelles Zentrum, ein Hei-
matmuseum oder jede andere
Einrichtung der Kultur und Bil-
dung“, so die Landesregierung.
Zwei Förderphasen soll es ge-
ben:InPhase1wirddieKonzept-
entwicklung mit 750 000 Euro
gefördert, in Phase 2 deren Um-
setzung mit neun Millionen Eu-
ro.

Für die Phase 1 hat sich die
städtische Fördermittelbeauf-
tragte Gabriele Bräuer mit acht
Vereinen und Institutionen zu-
sammengesetzt und einen An-
trag auf den Weg gebracht. Vil-
kerath sei seit jeher ein „Stra-

ßendorf ohne traditionellen
Ortsmittelpunkt“ - einen Treff-
punkt gebe esnicht. ImErgebnis
wünschen sich die Beteiligten
einen „multicodierten Dritten
Ort der Generationen“, vereins-
mäßig oder genossenschaftlich
organisiert, der international,
multifunktional,kooperativund
generationsübergreifend Raum
fürBegegnungundKultur schaf-
fe.

Ankerpunkt solle die aus den
1970er Jahren stammende Halle
anderGrundschulewerden:„Sie
ist in Systembauweise errichtet:
Hallenraum und separater Sani-
tär-,Eingangs-undUmkleidebe-
reich aus den1972er Jahren, der,
da sanierungsbedürftig und
nicht barrierefrei, einem Neu-
bau weichen kann.“

Ex-Bürgervereins-Chef Jo
Brenner hält dagegen: „Sicher-

lich ist der fehlende Jugendtreff
einwichtigesThema,aberzube-
haupten, es gäbe keinen Ver-
sammlungsraum im Dorf, ist
schlicht falsch. Erst kürzlich hat
der Besitzer des »Saales Vogel«
diesenmit großemAufwand auf
aktuellen Brandschutz hin er-
tüchtigt und somit steht ein
Raum für bis 200 Personen mit-
ten im Dorf zur Verfügung.“
Brenner fragt weiter: „Wie wer-

den sich die derzeitigen Anwoh-
ner verhalten, wenn es plötzlich
in ihrer unmittelbarenNachbar-
schaft zusätzlich zu Schule, OJO
und Kindergarten eine »Dorf-
Festhalle« mit Groß-Veranstal-
tungen gibt?“ Sollte das Projekt
realisiertwerden,dannseiesder
„Todesstoß für die derzeit noch
halbwegs vorhandeneOrtsmitte
um die Kirche herum“, so Bren-
ner.

In Vilkerath soll
ein „Dritter Ort“
entstehen
Stadt Overath bewirbt sich bei
Landesprojekt umZuschüsse
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Der Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2017 des Berufs-
schulverbandes Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und
Kürten

Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der aktuellen Fassung wird nachstehender Beschluss der Verbands-
versammlung des Berufsschulverbandes vom 17.01.2019 öffentlich bekannt ge-
macht:

Die Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes hat in ihrer Sitzung am
17.01.2019 im Anschluss an die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses den
Jahresabschluss des Berufsschulverbandes zum 31. Dezember 2017 und den dazu-
gehörigen Lagebericht in der am 07.01.2019 durch die Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft Concunia und am 17.01.2019 im Rechnungsprüfungs-
ausschuss bestätigten Fassung mit einer Abschlussbilanz zum 31.12.2017 in den
wichtigsten Positionen

Aktivseite

1. Anlagevermögen 611.928,23 €
2. Umlaufvermögen 601.756,02 €
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 20.000,00 €

Summe Aktiva 1.233.684,25 €

Passivseite

1. Eigenkapital 385.806,15 €
2. Sonderposten 611.928,23 €
3. Rückstellungen 93.918,08 €
4. Verbindlichkeiten 142.031,79 €

Summe Passiva 1.233.684,25 €

in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 205.150,53 €

und in der Finanzrechnung mit einer Änderung
des Bestandes an Finanzmitteln von 395.953,52 € auf 600.556,02 €

festgestellt.

Hierzu wurde folgender Beschluss gefasst:
a. Der sich aus dem Haushaltsjahr 2017 ergebende Jahresüberschuss wird in Höhe

von 165.757,16 € nach dem jeweiligen Verhältnis und auf Basis der Berech-
nungsgrundlage der Umlage für das Haushaltsjahr 2017 an die Verbandsmit-
glieder ausgeschüttet.

b. Die Verbandsversammlungsmitglieder erklären sich mit der Haushaltsführung
des Verbandsvorstehers einverstanden und entlasten ihn für das Haushaltsjahr
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2017.

Bergisch Gladbach, den 19.02.2019
Der Verbandsvorsteher
In Vertretung

Bernd Martmann
Stellvertretender Verbandsvorsteher

BEKANNTMACHUNG


